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Prävention

Ein schlankes Vorschriften- und Regel-
werk im Arbeitsschutz, das transparent 
und frei von Doppelregelungen ist: Das 
ist eines der Ziele der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA), 
welches in dem Leitlinienpapier zur Neu-
ordnung des Vorschriften- und Regel-
werks im Arbeitsschutz festgehalten wur-
de. Nicht zuletzt aus diesem Grund haben 
die Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen bereits 2011 mit der DGUV Vor-
schrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit“ erstmals für alle 
Unfallversicherungsträger eine einheitli-
che und gleichlautende Vorgabe zur Ge-
staltung der betriebsärztlichen und si-
cherheitstechnischen Betreuung von 
Betrieben, öffentlichen Verwaltungen 
und Bildungseinrichtungen in Deutsch-
land veröffentlicht. Den gleichen Weg 
geht nun die DGUV Vorschrift 1 „Grund-
sätze der Prävention“. Sie vereint künftig 
die Unfallverhütungsvorschriften BGV A 
1 und GUV-V A 1.

Die beiden Schriften wurden von einem 
Expertengremium der gesetzlichen Unfall-
versicherung zusammengefasst und an-
schließend in einem sehr intensiven Dis-
kussionsprozess in mehreren Stellung- 
nahmeverfahren überarbeitet. Nachfol-
gend sind die wesentlichen Änderungen 
der neuen DGUV Vorschrift 1 gegenüber 
den bisherigen Unfallverhütungsvor-
schriften dargestellt:

Staatliches Recht  
für alle Versicherten
Wer das staatliche Arbeitsschutzrecht 
kennt, weiß, dass dieses im Regelfall nur 
den Arbeitgeber verpflichtet und aus-
schließlich der Sicherheit und dem Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten dient. 
Ehrenamtlich Tätige, wie zum Beispiel 
Kräfte der freiwilligen Feuerwehr und frei-
willige Helferinnen und Helfer im Pflege-
bereich, werden dabei ebenso wenig wie 
Kinder, Schülerinnen, Schüler und Studie-
rende beim Besuch der Einrichtung vom 

staatlichen Arbeitsschutzrecht erfasst. Das 
Sozialgesetzbuch VII und die erlassenen 
Unfallverhütungsvorschriften richten sich 
dagegen an Unternehmerinnen und Unter-
nehmer sowie Versicherte. Ein zentraler 
Baustein der DGUV Vorschrift 1 ist daher 
die Inbezugnahme staatlichen Arbeits-
schutzrechts. 

Hierzu bietet § 15 Absatz 1 SGB VII die Mög-
lichkeit, die in staatlichen Arbeitsschutz-
vorschriften geregelten Sachverhalte zum 
Gegenstand von Unfallverhütungsvor-
schriften zu machen und – über die Be-
schäftigten hinaus – auf alle anderen Ver-
sicherten auszudehnen. Dementsprechend 
wurde in § 2 Absatz 1 der DGUV Vorschrift 1 
folgende Formulierung aufgenommen: 
„Die in staatlichem Recht bestimmten 
Maßnahmen gelten auch zum Schutz von 
Versicherten, die keine Beschäftigten 
sind.“ Ziel dieser generellen Anwendung 
staatlichen Rechts ist letztendlich, Rege-
lungslücken zu vermeiden. Das heißt: Alle 

GrUnDsätze Der PräVention 
neU GereGelt
sie tragen beide den titel „Grundsätze der Prävention“ und gehören zu den wohl wichtigsten Unfallver-
hütungsvorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung: die schriften BGV A 1 und GUV-V A 1. erstere gilt 
für Mitgliedsunternehmen der gewerblichen Berufsgenossenschaften, die zweite für Unternehmen und 
einrichtungen, die bei den Unfallversicherungsträgern der öffentlichen Hand versichert sind. Weil sich 
beide Unfallverhütungsvorschriften inhaltlich nahezu gleichen, wurden sie nun zusammengelegt,  
zur neuen DGUV Vorschrift 1.
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Versicherten unterliegen – sofern nicht 
spezielle Regelungen für bestimmte Versi-
chertengruppen bestehen – grundsätzlich 
denselben Rechtsvorschriften. 

So vermeidet die DGUV Vorschrift 1 zu-
nächst, dass eine Vielzahl weiterer Unfall-
verhütungsvorschriften entsteht, die mög-
licherweise nahezu identische Regelungen 
für die übrigen Versichertengruppen trifft 
(über die „Beschäftigten“ hinaus). Aller-
dings: Aufgrund der Vielschichtigkeit der 
Versichertengruppen und der unterschied-
lichen Gefährdungen, denen diese unter-
liegen, können die Rechtsvorschriften 
nicht auf alle Versicherten im gleichen Ma-
ße Anwendung finden. Andernfalls müss-
ten Vorgaben eingehalten werden, die an-
gesichts der Gefährdungen entweder nicht 
im vollen Umfang notwendig oder umsetz-
bar wären. 

Hier setzt der sogenannte „Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit“ an. Dieser besagt, 
dass die zu treffenden Maßnahmen geeig-

net, erforderlich und angemessen sein 
müssen. So ist eine Gefährdungsbeurtei-
lung, wie sie für den bestimmungsmäßi-
gen Betrieb in Produktionsstätten vorge-
sehen ist, in der Feuerwehr zum Beispiel 
nicht immer möglich. Denn in der Regel 
liegen zu Beginn eines Einsatzes keine ge-
nauen Informationen über die möglichen 
Gefährdungen, über Art und Ausmaß der 
Schadenslage und die örtlichen Gegeben-
heiten vor. Aufgrund dieser besonderen 
Situation kann die üblicherweise geltende 
Rangfolge der Schutzmaßnahmen (tech-
nische, organisatorische, persönliche) in 
der Regel nicht eingehalten werden. Orga-
nisatorische Maßnahmen und persönliche 
Schutzmaßnahmen erlangen daher be-
sondere Bedeutung. Für die Einsätze der 
Feuerwehr ist die Anwendung des staatli-
chen Arbeitsschutzrechts daher nicht im-
mer möglich. In bestimmten Situationen, 
wie beispielsweise zur Menschenrettung, 
muss sogar davon abgewichen werden. Ei-
ne exakte Anwendung würde den Einsatz 
gegebenenfalls unmöglich machen. Daher 

können ehrenamtliche Einsatzkräfte im 
Einsatzfall vom staatlichen Arbeitsschutz-
recht abweichen, wenn sie dabei das spe-
zifische Regelwerk der DGUV, besonders 
die Unfallverhütungsvorschrift „Feuer-
wehren“ sowie die Feuerwehrdienstvor-
schriften beachten. Eine Orientierung am 
staatlichen Arbeitsschutzrecht (als Stand 
der Technik und der Arbeitsmedizin) ist 
aber immer sinnvoll, sobald der Dienstbe-
trieb dies zulässt.

Bestellung von Sicherheitsbeauf-
tragten: Neue Kriterien
Eine weitere Neuerung in der DGUV Vor-
schrift 1: Die gewerblichen Berufsgenos-
senschaften und die Unfallversicherungs-
träger der öffentlichen Hand haben sich 
erstmals auf einheitliche Regelungen zur 
Bestimmung der Zahl von Sicherheitsbe-
auftragten verständigt. So verpflichtet das 
Sozialgesetzbuch VII Unternehmen mit 
regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten zur 
Bestellung von Sicherheitsbeauftragten. 
Die genaue Zahl der Sicherheitsbeauftrag-
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ten musste bislang aus einer Vielzahl un-
terschiedlichster Bestellstaffeln der BGV 
A 1 und GUV-V A1 ermittelt werden. Dies 
gehört nun der Vergangenheit an: Die er-
forderliche Anzahl von Sicherheitsbeauf-
tragten in Unternehmen ergibt sich aus 
§ 20 DGUV Vorschrift 1, ohne auf eine ver-
bindliche Anlage wie bisher zu verweisen. 

Somit ist die Neuregelung flexibler als die 
bisherige starre Listenregelung in Anlage 
2 der Unfallverhütungsvorschrift. Sie bie-
tet den Unternehmen mehr Gestaltungs-
spielräume, die bedarfsgerecht im Rah-
men der gesetzlichen Vorgaben genutzt 
werden können. Die Neuregelung weist 
nunmehr fünf verbindliche Kriterien auf, 
anhand derer die Unternehmerinnen und 
Unternehmer die Zahl der Sicherheitsbe-
auftragten für ihren Betrieb individuell 
bestimmen können. Dabei handelt es sich 
im Einzelnen um folgende Kriterien:

1. Bestehende Unfall-  
und Gesundheitsgefahr
Das Kriterium der bestehenden Unfall- 
und Gesundheitsgefahr zielt auf die Ge-
fährdungsbeurteilung ab, die das Unter-
nehmen nach § 5 Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG) zu erarbeiten hat. Damit sollen 

die Unternehmerinnen und Unternehmer 
Kenntnis über die Gefahren für Leben und 
Gesundheit erlangen. Entsprechend des 
Gefahrenpotenzials haben sie also die 
Zahl der Sicherheitsbeauftragten in ihren 
Arbeitsbereichen zu bestimmen. Die Si-
cherheitsbeauftragten sollen Kenntnis 
über die Gefährdungsbeurteilung ihres 
Zuständigkeitsbereiches erhalten. 

2. Räumliche Nähe der Sicherheits-
beauftragten zu den Beschäftigten
Die räumliche Nähe der Sicherheitsbeauf-
tragten zu den Beschäftigten ist gegeben, 
wenn die Sicherheitsbeauftragten im glei-
chen Arbeitsbereich wie ihre Kolleginnen 
und Kollegen tätig sind, zum Beispiel im 
Lager, im Büro oder in der Schule. Tätig-
keiten von Beschäftigten in unterschied-
lichen Gebäuden sollten dahingehend ge-
prüft werden, ob mit der vorhandenen 
Anzahl aller Sicherheitsbeauftragten der 
gesetzlichen Verpflichtung nachgekom-
men werden kann. Das heißt, ob die Si-
cherheitsbeauftragten auch in diesen un-
terschiedlichen Gebäuden tätig sind. 

3. Zeitliche Nähe der Sicherheitsbe-
auftragten zu den Beschäftigten
Das Kriterium der zeitlichen Nähe der Si-

cherheitsbeauftragten zu ihren Kollegin-
nen und Kollegen stellt darauf ab, dass 
die für den jeweiligen Arbeitsbereich zu-
ständigen Sicherheitsbeauftragten zur 
gleichen Arbeitszeit wie die anderen Be-
schäftigten tätig sind. Liegt zum Beispiel 
Schichtarbeit vor, dann ist es angemes-
sen, dass mindestens eine Sicherheitsbe-
auftragte oder ein Sicherheitsbeauftragter 
pro Schicht bestellt wird. 

4. Fachliche Nähe der Sicherheits-
beauftragte zu den Beschäftigten
Die Berücksichtigung des Kriteriums der 
fachlichen Nähe soll sicherstellen, dass 
nur Sicherheitsbeauftragte bestellt wer-
den, die im Arbeitsbereich dauerhaft glei-
che oder vergleichbare Tätigkeiten wie die 
anderen Beschäftigten ausüben. Und die 
zudem die Kolleginnen oder Kollegen ken-
nen und ihre Qualifikation, Kenntnisse 
und Erfahrungen einschätzen können. 

5. Anzahl der Beschäftigten
Das letzte Kriterium folgt der Vorgabe des 
Gesetzgebers und betrifft die Zahl der Be-
schäftigten. Demnach orientiert sich die 
notwendige Zahl von Sicherheitsbeauf-
tragten an der Ausdehnung des Arbeitsbe-
reiches (und der Vielzahl von Beschäftig-
ten), in dem die Sicherheitsbeauftragten 
noch alle Kolleginnen und Kollegen per-
sönlich kennen sollten. 

Um die Vorgaben der DGUV Vorschrift 1 zu 
erfüllen, müssen alle Kriterien gleichrangig 
beachtet und geprüft werden. So kann die 
Zahl der Sicherheitsbeauftragten betriebs-
bezogen festgelegt werden. Empfehlungen 
für eine Staffelung der Anzahl erfolgt auf 
der Grundlage bisheriger Erfahrungen 
durch den zuständigen Unfallversiche-
rungsträger.

Weitere Neuerungen: Befähigung  
für Tätigkeiten und Bestellung von 
Ersthelferinnen und Ersthelfern 
Bei den Regelungen zur Befähigung von 
Tätigkeiten (§ 7) wurde der Hinweis aufge-
nommen, dass Unternehmerinnen und 
Unternehmer die für bestimmte Tätigkeiten 
festgelegten Qualifizierungsanforderun-
gen zu berücksichtigen haben. Die Rege-
lung erlaubt es, zahlreiche Bestimmungen 
zur Befähigung von Fahrerinnen und Fah-
rern (zum Beispiel Gabelstapler) oder Be-
dienerinnen und Bedienern (Flurförder-
zeuge, Krane, Winden-, Hub- und Zug- 
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geräte) aufzufangen und damit eine Reihe 
von Unfallverhütungsvorschriften außer 
Kraft zu setzen. 

Eine neue Regelung in der DGUV Vorschrift 
1 betrifft darüber hinaus die Bestellung 
der Ersthelferinnen und Ersthelfer. So 
dürfen nun auch solche Personen einge-
setzt werden, die bereits über eine sani-
täts- oder rettungsdienstliche Ausbildung 
verfügen. Als Ersthelferinnen und Ersthel-
fer bestellt werden dürfen darüber hinaus 
Personen, die über eine abgeschlossene 
Ausbildung in einem Beruf des Gesund-
heitswesens verfügen. Zudem wurde fest-
gehalten, dass auch solche Personen als 
fortgebildet gelten, die bei ihrer berufli-
chen oder ehrenamtlichen sanitäts- oder 
rettungsdienstlichen Tätigkeit regelmäßig 
Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen. 

Arbeitsmedizinische Vorsorge  
nicht berücksichtigt
Ursprünglich zwar vorgesehen, finden sich 
in der DGUV Vorschrift 1 nun doch keine 
Regelungen zur arbeitsmedizinischen Vor-
sorge. Aus einfachem Grund: Mit der am 
24. Dezember 2008 in Kraft getretenen 
„Verordnung zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge (ArbMedVV)“ wurden bereits we-
sentliche Bestandteile der BGV A 4 sowie 

GUV-V A 4 „Arbeitsmedizinische Vorsor-
ge“ im staatlichen Recht geregelt, die die-
se somit nahezu überflüssig machten. Eine 
Ausnahme betraf bislang die Regelung der 
nachgehenden Vorsorge bei Tätigkeiten 
mit krebserzeugenden oder erbgutverän-
dernden Stoffen sowie Maßnahmen bei be-
ruflicher Strahlenexposition, die daher  
ursprünglich in den Entwurf der DGUV 
Vorschrift 1 aufgenommen werden sollten. 
Mit der am 31. Oktober 2013 in Kraft getre-
tenen „Ersten Verordnung zur Änderung 
der Verordnung zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge“ wurde nun jedoch auch eine 
entsprechende Regelung in der ArbMedVV 
verankert (§ 5 Abs. 3 ArbMedVV). Somit 
liegen nunmehr endgültig die Vorausset-
zungen zur Außerkraftsetzung der BGV A 
4 sowie der GUV-V A 4 vor. 

Konkretisierung der DGUV 
 Vorschrift 1
Zeitgleich mit dem Inkrafttreten der DGUV 
Vorschrift 1 erscheint eine neue DGUV Re-
gel, die konkrete Erläuterungen zu den 
einzelnen Paragraphen der DGUV Vor-
schrift 1 enthält. Auch hier wurden zu-
nächst in einem ersten Schritt die vorhan-
denen Regeln BGR A 1 und GUV-R A1 zu 
einer Schrift zusammengefasst und an-
schließend in einem sehr intensiven Dis-

Die DGUV Vorschrift 1 legt künftig flexibel die zahl der sicherheitsbeauftragten in einem Unternehmen fest.

kussionsprozess in mehreren Stellung-
nahmeverfahren überarbeitet.

Weiteres Verfahren
Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) hat mit Schreiben vom 8. 
August 2013 im Benehmen mit den Län-
dern die Vorgenehmigung der (Muster) 
DGUV Vorschrift 1 ohne weitere inhaltli-
che Änderungen erteilt. Die Vorschrift 1 
wird nun auf Grundlage der von der Mit-
gliederversammlung der DGUV beschlos-
senen Muster-Fassung von den einzelnen 
Berufsgenossenschaften und Unfallkas-
sen in Kraft gesetzt. Die DGUV Vorschrift 
1 würde damit die zweite gemeinsame Un-
fallverhütungsvorschrift für die gewerbli-
chen Berufsgenossenschaften und die Un-
fallversicherungsträger der öffentlichen 
Hand bilden. Zeitgleich mit Inkrafttreten 
der DGUV Vorschrift 1 könnten die BGV A1 
und die GUV-V A1 außer Kraft treten. Mit 
der zugehörigen DGUV Regel könnten zu-
dem die BGR A1 und die GUV-R A1 entfal-
len. Ebenso können vor dem Hintergrund 
der Regelungen in der ArbMedVV die BGV 
A4 sowie die GUV-V A4 außer Kraft treten 
– ganz im Sinne eines schlanken Vor-
schriften- und Regelwerkes.  •
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